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Menschenrechte und Rassismus in der
Globalisierung
Zur Konstruktion der „Illegalität“

n BUKASA DI TUTU

Trotz der theoretischen Entwicklung
der Menschenrechtsauffassung ist
festzustellen, daß jenseits von Land,
Kultur und Zeitraum immer noch Verlet-
zungen der Menschenrechte, Rassismus
und Fremdenfeindlichkeit ausgeübt wer-
den, sodaß wir geneigt sind zu be-
haupten, daß das Phänomen eine selbst-
tragende Dynamik in der menschlichen
Natur hätte. Ob Menschen durch Gift-
spritze oder auf dem elektrischen Stuhl
sterben müssen wie in den USA, ob sie
unter institutionalisiertem Rassismus
und Fremdenfeindlichkeit, ob sie unter
Anschlägen, etwa gegen Minderheiten,
und der Schaffung von Illegalität leiden
müssen wie in Europa oder ob durch
Mißachtung der Menschenwürde ihr
Leben oft auf dem Spiel steht wie in
Asien und Afrika et cetera. Obgleich ein
Unterschied in Ausmaß und Qualität
besteht, zählt all dies nicht nur zur
Problemkategorie der Widersprüche des
Nationalstaats unserer Zeit, sondern ist
gleichzeitig eine Herausforderung an
die zivilen Gesellschaften, sich gegen
diese vom Staat selbst gezüchteten Un-
gereimtheiten solidarisch zu wehren.

Die Frage, die wir uns in diesem Rah-

men stellen, ist nicht nur die der fak-
tischen, selbsttragenden Dynamik von
Rassismus, Menschenrechtsverletzun-
gen und der Schaffung der Illegalität
durch den Staat, sondern welches die
Mechanismen aus Staat und Ge-
sellschaft sind, die diese Situation
fördern, nähren und von Generation zu
Generation weitertragen und legit-
imieren. Weiters stellen wir uns die
Frage, was auf der Ebene von Staat und
Gesellschaft getan werden kann, damit
man den Prozeß dieser Eigendynamik
der Menschenrechtsverletzungen, der
Fremdenfeindlichkeit, des Rassismus
und der Schaffung der sogenannten „Il-
legalen“ in den Griff bekommt, das
heißt eine qualitativ höhere Stufe des
Bewußtseins als gegenwärtig erreicht
wird, um einen Gleichgewichtszustand
in den zwischenstaatlichen und ge-
sellschaftlichen Beziehungen zu schaf-
fen.

So gesehen sind die drei folgenden Fak-
toren aufgrund ihrer Bezogenheit aufei-
nander von entscheidender Bedeutung.
Sie fungieren insgesamt als Kraft und
Quelle für Menschenrechtsverletzun-
gen, Fremdenfeindlichkeit, Rassismus,
die Schaffung der sogenannten „Ille-
galen“ et cetera.

1. Faktor:
Erfindungsgeist
Der Mensch hat sich in seinen Ursprün-
gen selbst zum Menschen gemacht, in-
dem er Werkzeuge erfunden und sie im
Arbeitgsprozeß eingesetzt hat, wo er zu
weiteren Erfindungen angeregt wurde.
Die Erfindung von Werkzeugen hat

ganz wesentlich zur Evolution des Men-
schen beigetragen. In vorgeschichtlich-
er Zeit haben die Menschen jahrtausen-
delang in einer Art Horden gelebt, wo
es weder soziale Klasssen noch privates
Eigentum an Land oder Personen
gegeben hat. Sklaverei war deshalb un-
bekannt, weil die Produktionsleistung
eines Sklaven so gering war, daß sich
sein Besitz nicht gelohnt hätte. Erst mit
zunehmender Produktivität der Arbeit
wurde die Sklaverei gewinnbringend.
Von dieser Zeit an rentierte es sich für
einen Teil der Menschheit, Land als Ei-
gentum zu beanspruchen und von an-
deren für die Möglichkeit der Be-
wirtschaftung Abgaben zu verlangen.
Wir sehen, daß die Institution des Ei-
gentums, der Sklaverei demnach nicht
in der menschlichen Natur wurzelt, son-
dern als Produkt einer früheren En-
twicklung entstand. Da die technische
und technologische Entwicklung von
der Muskelkraft zu maschineller Kraft
und vom Handwerk zur Fabrikation
fortgeschritten ist, wurde nicht nur das
Kapital wichtiger als das Land, von
dem die Produktion ausging. Die zuneh-
mende Bedeutung des Kapitals
gegebenüber dem Land zog andere
Problembereiche nach sich, die für
unsere Thematik von Relevanz sind:
Das Problem der hierarchischen
Werteskala bzw. des Identitätsbezugs
sowie das Phänomen des „Dez-
imierungsdranges der gegebenen Popu-
lation“ [1], je nach Kultur, Rasse, Reli-
gion et cetera. Hier stimmt es, wenn
man sagt: „Der Rassismus ist in Wirk-
lichkeit diejenige Haltung, die die in-
tellektuellen oder moralischen Merk-
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male einer bestimmten Gruppe als di-
rekte Folge ihrer physischen oder biolo-
gischen Merkmale ansieht. ... Da die
bezeichneten Unterschiede zwischen
Menschen kultureller und nicht biolo-
gischer Natur sind, läßt sich sagen, daß
in Wirklichkeit der Rassist die Rasse er-
schafft.“ [2]

Im Gegensatz dazu besagt der Ethnozen-
trismus, daß sich jemand (ein Ange-
höriger einer bestimmten ethnischen
Gruppe) für besser hält als die anderen.
Ethnozentrismus ist in allen Ge-
sellschaften vorhanden. Man spricht hi-
er von einer Haltung, die im Unbe-
wußten des Menschen verankert und
von einem gewissen Mißtrauen ge-
genüber dem anderen gekennzeichnet
ist. Im allgemeinen handelt es sich je-
doch nicht um eine aggressive Haltung,
die zu einer Verfolgung des anderen
führt. Ethnozentrismus wird jedoch
dann zum Rassismus, wenn neben den
objektiven kulturellen Unterschieden
ein biologischer Unterschied zwischen
den Menschen konstatiert wird. [3]

Abgesehen von scheinbaren Unterschie-
den zwischen beiden Auffassungen
stellen wir fest, daß die angeführten in-
tellektuellen oder moralischen Merk-
male einer bestimmten Menschen-
gruppe oder, wie beim Ethnozentris-
mus, die genannten objektiven kul-
turellen Unterschiede sich gegenseitig
ergänzende Grenzbereiche der kreativ-
en Leistung sind, die Relevanz für die
These des menschlichen Erfindungs-
geistes als Faktor für den Rassismus-
diskurs haben.

2. Faktor: Wirtschaft und
Staatstransformation
Wenn wir in der Geschichte zurück-
blicken, stellen wir fest, daß der Kapital-
ismus als Wirtschaftssystem im Grunde
genommen den Feudalismus als

vorherrschendes  sozia les  und
wirtschaftliches System abgelöst hat.
Die lokalen Märkte wurden zu natio-
nalen und die lokalen Dialekte zu stan-
dardisierten Nationalsprachen. Konstitu-
tionelle Regierungen, die das Privatei-
gentum und den Wettbewerb schützen,
verdrängten die Monarchien des Feudal-
ismus und des Absolutismus. An die
Stelle des Adels trat eine national gesin-
nte Bourgeoisie als führende Klasse in
Gesellschaft, Politik und Kultur. Der
Kapitalismus verdrängte somit den Feu-
dalismus und errichtete auf diese Weise
die modernen Nationalstaaten. Jetzt
befinden wir uns in einem Prozeß der
Umwälzung vom nationalen zu einer
Welt des globalen Kapitalismus. Das ist
eine Phase der sogenannten neolib-
eralen Wirtschaft. Sie trägt dazu bei,
daß durch ihre Sachzwänge die Ar-
chitektur des Nationalstaates von der
Supranationalitätsstruktur abgelöst
wird.

Wir sehen, daß eine Wechselwirkung
zwischen dem technischen und technol-
ogischen Fortschritt, der neoliberalen
Wirtschaft und dem Prozeß der Bildung
einer regionalen Integrationsstruktur,
etwa der EU, besteht.

3. Faktor:
Geschwindigkeit des
Fortschritts
Dieser Faktor entsteht einerseits aus der
partikularen Geschwindigkeit jedes
einzelnen Faktors (Erfindungsgeist,
Wirtschaft und Staatstransformation)
und andererseits aus ihrer Wechsel-
wirkung sowie der damit verbundenen
Notwendigkeit, eine Balance zwischen
ihnen zu halten.

Gesellschaftliche
Konsequenzen
Die Interferenz zwischen diesen drei
Faktoren, welche in unserer Zeit im Di-
enste des Triumphes des Kapitalismus
über das Dogma des Kommunismus ste-
hen, führt zur Relevanz der Unterschei-
dung der  Arbei t skraf t  je  nach
ökonomischen und sozialen Interessen,
etwa zwischen Inländern und Auslän-
dern, insbesondere den sogenannten „Il-
legalen“. Paradoxerweise hat der Kapi-
talismus bis zum Zusammenbruch des
kommunistischen Weltsystems ge-
wartet, um sich der Früchte dessen

Weltbildes zu bedienen. Die Marxisten
haben versucht, den Markt durch Poli-
tik zu ersetzen, durch Beschlüsse des
Politbüros und deren Ausführung durch
einen Parteiapparat. Umgekehrt ver-
sucht der Neoliberalismus die Politik
durch den Markt zu ersetzen. Wo Marx
im Kontext des Internationalismus poin-
tierte, daß die Arbeiter kein Vaterland
haben, daß die Interessen der Arbeiter
aller Länder gleich sind, setzt der ne-
oliberale Ansatz die uneingeschränkte
Freiheit des Marktes und Kapitals über
den gesamten Globus entgegen.

Während das Kapital virtuell aus dem
Schoß und mittels des Neoliberalismus
uneingeschränkt — auch in den soge-
nannten Billiglohnländern — tätig ist,
werden die Menschen, vor allem jene,
die aus diesen Ländern stammen, mit
archaischen und obsoleten Begriffen
aus der Praxis des nationalen Ethnozen-
trismus wie „Illegale“, Ausländer, et
cetera — je nach Bildungsgrad — bom-
bardiert, konfrontiert bzw. schikaniert.

Ausgehend davon, daß die Politik ein
wertendes Streiten über erkennbare Al-
ternativen ist, ist puncto International-
isierung der Interessen des Rechtssub-
jekts über den gesamten Globus die ei-
gentliche, grundsätzliche Frage nicht
die der ideologischen Rechtszuweisung,
wer über wen zwischen dem neolib-
eralen globalen Kapitalismus und dem
Weltbild von Marx triumphiert hat.
Wichtig ist vielmehr die Feststellung
des Agierens von Kapital im Geist des
Neoliberalismus und der davon abzuleit-
enden Konsequenzen für den sozialen
Frieden, nämlich die „Vollkaskomental-
ität“: von allen zu kassieren, ohne
dabei Schaden zu erleiden.

Die Interferenz zwischen dem Agieren
des globalen Kapitalismus und der Staat-
stransformation durch die graduelle
Ablösung des absoluten, souveränen Na-
tionalstaats von einer Supranational-
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itätsstruktur — zunächst als reales
Macht- und Marktgebiet für die Mit-
gliedsstaaten und dann als Instrument
ihrer Globalisierung —, macht den
ganzen Globus mehr oder weniger zu
einem Vaterland. Gleichzeitig schiebt
dieser Prozeß aber unverändert, jedoch
in erschwerter Form einen Keil
zwischen freie Menschen, also zwischen
Inländer und sogenannte „Illegale“. Die
Bewegungsfreiheit dieser Menschen
und ihre damit verbundenen Entfal-
tungschancen, vor allem der sogennan-
ten „Illegalen“, werden in Folge dessen
aus rassistischen Gründen oder durch
eine diskriminierende Vorgangsweise
drastisch erschwert. Dies ist kongruent
mit der Auffassung, wonach „die Ur-
sachen  für  Gewal t ,  F remden-
feindlichkeit und Intoleranz weder in
einer unzureichenden Assimilierbarkeit
von ImmigrantInnen aufgrund ange-
blicher kultureller Unvereinbarkeit von
fremden Kulturen, in mangelnder Inte-
grationsfähigkeit, noch in einer Bedro-
hung der eigenen Identität durch Multi-
kulturalismus liegen. Mit der Verschär-
fung sozialer Konflikte sind oft der Zer-
fall gesellschaftlicher Einheiten, wie
der Familie, und der Verfall bisher
gültiger Orientierungen, Ideale und
Werte verbunden. Verbunden auch mit
den Ängsten ganzer Gruppen vor dem
Verlust der sozialen Stellung und Iden-
tität und der Sorge, die“Verlierer von
morgen„zu sein. Die“Fremden„dienen
als“Sündenböcke„für ungelöste
Probleme, politische und ökonomische
Krisen und kulturelle Umbrüche. Hinzu
kommen politische Maßnahmen, die
Ausdruck von Fremdenfeindlichkeit
sind. Zu ihnen zählen u.a. eine Politik,
die Einwanderung erschwert; ein
staatlich verfolgter, oft gesetzlich sank-
tionierter Ausgrenzungskurs anstelle
einer humanen Integrationspolitik; die
politische Negierung der Wechsel-
wirkung von Integration und Wahrung
der kulturellen Identität.“ [4]

Weiters stellen wir fest, daß, wo einmal
die neoliberale Dogmatik die Köpfe be-
herrscht, uns unentwegt versichert
wird, daß es zur Deregulierung, Pri-
vatisierung, Entsolidarisierung und Aus-
grenzung keine Alternative gebe.
Denkzwänge treten im Gewand von
Sachzwängen auf. Hierzu Douglas Lum-
mis, der schreibt: „Politics is the activi-
ty by which humans choose and built
their collective life together. The ideolo-

gy of technological determinism, which
pretends that this choice is not a
choice, is antipolitical and antidemo-
cratic ... A politics that places outside
its sphere of concern the really impor-
tant choices — the choices that most
powerfully affect people´s life ..., is illu-
sory politics, no politics at all“ [5]

Wie wir wissen, sind die Beziehungen
zwischen Staaten grundsätzlich aus
puren wirtschaftlichen und finanziellen
Interessen, die sich gegenseitig versch-
lingen, begründet. Sie sind aber auch
auf Menschen bezogen im Wege der
Konventionen, die die Staatengemein-
schaft selbst zum Schutz der Individuen
implementiert hat. Es handelt sich um
Konventionen, die gleichzeitig die Bezie-
hungen der Staaten zueinander regeln.
So gesehen sollte die Staatengemein-
schaft hinsichtlich ihres ungeheuren
völkerrechtlichen Machtmonopols dem
Einzelnen gegenüber nicht nur als
Garant für dessen Schutz und Sicher-
heit fungieren, sondern auch aus Sicht
der Zivilgesellschaft als „Vereinsge-
bilde“ betrachtet werden, das seiner
Aufgabe des Schutzes und der Sicher-
he i t  durch  d ie  Konvent ionen
nachzukommen bzw. das seine Bezie-
hungen untereinander so zu harmon-
isieren hat, daß die Rechte der Indivi-
duen gewährleistet sind.

Aus dem Versagen der Staatengemein-
schaft, für diese völkerrechtlichen Kon-
ventionen auf der wirtschaftlichen,
sozialen, kulturellen und politischen
Ebene eine angemessene Antwort zu fin-
den ergeben sich folgende Konse-
quenzen:

a) Immigranten, sogenannte „Illegale“
et cetera werden entweder durch die
Krise ihres jeweiligen Staates durch
Nichteinhaltung der gesellschaftlichen
Balance oder durch die Krise, die aus

der Beziehung zwischen zwei oder
mehreren Staaten entsteht, gezüchtet.
b) Die meisten Asylwerber, Immigran-
ten oder sogenannten „Illegalen“ sind
eine Auswirkung der geänderten, früher
näheren Beziehungen, z.B. zwischen
Afrika und Europa, infolge der Integra-
tionssachzwänge der EU, die aus dem
Globalisierungsdruck des Neoliberalis-
mus entstanden sind. Am Ende des Tun-
nels bleibt aber nur ein Opfer der
staatlichen Widersprüche, der sogenan-
nte „Illegale“. Nach seiner Meinung, ob
er a priori illegal sein möchte, wird
nicht gefragt. Seine neue völker-
rechtliche Nationale bzw. Identität
heißt der oder die „Illegale“.

In diesem Kontext wird voraus-
geschickt, daß jedes Land für sich un-
zählige verschiedene Formen der Min-
derheiten hat, deren Interessen zwecks
Integration würdig zu verwalten sind
als unabdingbare Pflicht seiner Rechtss-
t a a t l i c h k e i t  u n d  s e i n e s
Demokratiediskurses. Die Minderheiten-
gruppen seien wie oben erwähnt unzäh-
lig. Sie nach derselben negativen
Werteskala wie bisher zu ordnen, von
Ausländern, zu „Illegalen“ et cetera, be-
deutet, einen Keil zwischen sie und die
Inländer im Sinne von prädestinierten
Guten und Bösen zu treiben. Aufgrund
der Perspekt ivenlos igkei t  aus
wirtschaftlichen und finanziellen Grün-
den muß um des sozialen Friedens
Willen und um gesellschaftlich eine Bal-
ance zu finden paradoxerweise ein
Bruch zwischen freien Menschen
geschaffen werden, damit die Politik
von den klassischen Widersprüchen
zwischen Gut und Böse leben kann.
Man kann dies als einen „Recyclingver-
such“ auch im globalen Zeitalter be-
trachten, Relikte, das heißt klassische
Nationalitätenwidersprüche begrifflich
und inhaltlich inkonsequent in die neue
Ära überführen zu wollen. Anders
ausgedrückt: Man versucht dadurch,
bezüglich der Minderheitenproblematik
das Einverständnis der Bürger für die
Verewigung der Widersprüche
zwischen Bürgerrechten und Menschen-
rechten und den damit verbundenen
Streit der Loyalitätswidmung einzu-
holen. Gemeint ist die scheinbare Un-
verträglichkeit zweier grundsätzlicher
Auffassungen. Die eine beruht auf dem
besonderen Schutz der Minderheiten
mit gleicher Staatsbürgerschaft, und die
andere macht durch die Staatsbürger-
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schaft a priori keinen Unterschied
zwischen den Bürgern. Letztere stellt
somit das Gleichheitsprinzip in den
Vordergrund: kein Staatsbürger genießt
dem anderen gegenüber eine Extrastel-
lung. Im Hintergrund desavouiert man
mit dieser Auffassung theoretisch die
Folge der sozialdarwinistischen Auffas-
sung, etwa die gegebene Population rel-
ativ zu Kultur, Religion, Sprache, ras-
sischen Eigenschaften zu dezimieren.

Obwohl theoretisch beide Modelle un-
terschiedliche Projektionen des ge-
sellschaftlichen Vertrags prägen, leben
sie aber praktisch via neoliberaler
Wirtschaft von der Hochkonjunktur des
Sozialdarwinismus:

Wirtschaftlich und technologisch
handelt es sich z.B. um die Giganto-
manie der multinationalen Konz-
erne. Sie entscheiden nicht nur über
das Produkt, sondern auch über die
Marktbedingungen, Geschwindigkeit
und Richtung der Produktivität,
wobei die Klein- und Mittelbetriebe
um ihre Existenz bangen müssen.
Die Auswirkung im sozialen Kontext
ist nicht nur die Arbeitslosigkeit als
gesellschaftliches Problem des
gestörten sozialen Friedens, sondern
erstreckt sich auch auf das Rechts-
und gesamte soziale System, sodaß
die Population der Ausländer, der
geschaffenen sogenannten „Ille-
galen“ et cetera von der der Inländer
rassistisch und fremdenfeindlich auf
verschiedene Art terrorisiert wird.
Die Dezimierung der gegebenen Pop-
ulation durch eine institutional-
isierte rassistische und fremden-
feindliche Praxis ist hier im Sinne
der Selektion des schlechten Gesch-
macks zu verstehen.

Alternativen
Ausgehend von dem Ist-Zustand, sind
m.E. die Konsequenzen so, daß sich die
politischen und gesellschaftlichen
Widersprüche in der angebahnten Rich-
tung weiter vertiefen: Rassismus und
Fremdenfeindlichkeit zählen bereits zu
den wichtigsten politischen Größen des
Landes als eine auf die Wählerschaft
konvertierbare harte politische
Währung, um kurz oder langfristig Sym-
pathien zu buchen. Wer politisch über-
leben will, muß Rassismus und Frem-
denfeindlichkeit je nach Strategie in
sein politisches Kalkül ziehen. Opfer
d i e s e r  p o l i t i s c h e n  u n d  g e -
sellschaftlichen Dekadenz und am sch-
limmsten betroffen ist nach wie vor die
Population der geschaffenen sogenann-
ten „Illegalen“. Ein scharfes Fremdenge-
setz sowie die Schaffung größerer
Schubhaftlager sind ein glatter Mangel
an echten Alternativen, die lediglich
eine Flucht nach vorne bedeuten.

Wenn wir als gesellschaftliches Projekt
die Demokratisierung der Lebensverhält-
nisse, die Nicht-Diskriminierung von
Minderheiten, die Gleichberechtigung
zwischen den Geschlechtern und eine
gerechte Ressourcenverteilung wün-
schen, dann setzt dies eine konstruktive
Streitkultur voraus, die soziale Ur-
sachen und Defizite sowie Gewaltstruk-
turen nicht aufhebt, aber klärt, um Men-
schen zur Erziehung zum Frieden zu
sensibilisieren.

Eine solche weltanschauliche Streitkul-
tur bedingt, daß im Keim der Ge-
sellschaft eine andere Erziehungskultur
zur Entfaltung des Individuums
eingepflanzt wird, das heißt eine an-
dere Art der Schule. Statt eines Welt-
bildes, das nur zwischen Gut und Böse
operiert, wie es letztlich in der
christlichen Weltanschauung der Fall
ist, ist die Lehre der Grundsätze ander-
er religiöser Weltanschauungen sowie

der Ethik in der Schule neben verschie-
denen Kampagnen gegen Rassismus
und Xenophobie unabdingbar wichtig.

Wenn wir aus verschiedenen Betrach-
tungsweisen Rassismus als eine Bühne
der Manifestierung bzw. eine Art der
Delegation sämtlicher unbewältigter in-
dividueller Mängel ansehen, dann impl-
iziert dies, daß der Ankläger (der Ras-
sist) das Opfer ersten Grades ist, den
man vor allem durch erzieherische
„Therapie“ von klein auf zu einem kon-
trastierten, mannigfaltigen Weltbild
ohne eine verdrehte Verfolgungsangst
(wobei das scheinbare Opfer stellvertre-
tend für diese Selbstverfolgungsangst
steht) führen muß. Statt des von allen
Seiten kommenden unaufhörlichen „Ge-
jammers“ über Rassismus, wobei das
Opfer zweiten Grades (der Ausländer,
der sogenannte „Illegale“ et cetera)
nicht als symptomatischer Auslöser dies-
er o. e. Mängel seines Anklägers gese-
hen wird, indem er wie gewöhnlich den
Platz des Opfers ersten Grades einn-
immt, muß durch eine andere Erzie-
hung der Spiegel vor die Augen des An-
klägers, des „Hauptopfers“, gehalten
werden.

[1] Der Dezimierungsdrang ist hier im
Sinne des gesellschaftlichen Unterschieds
zu verstehen, der innerhalb der gegebenen
Population gemacht wird, um die Kontinu-
ität des vorhandenen Systems im An-
spruch auf Dynamik zu rechtfertigen.

[2] Léon Poliakov u.a., Rassismus. Über
Fremdenfeindlichkeeit und Rassenwahn.
Hamburg/Zürich 1992.

[3] Siehe Léon Poliakov u.a., Rassismus.
Über Fremdenfeindlichkeeit und Rassen-
wahn. Hamburg/Zürich 1992.

[4] aus Vorarlberger papers zur Fremden-
feindlichkeit.

[5] C. Douglas Lummis, Radical Democra-
cy. London 1996, S.90 f.. Dies zeigt, daß
Politik als Verbindung von „politics und
policy“ gemeint ist. Der Neoliberalismus
ist demzufolge eine „ideology of determinis-
m“, welche den Menschen einredet, daß
alles, was für sie wichtig sei, außerhalb ihr-
er Entscheidungsmöglichkeiten liege.

Bukasa Di Tutu: Bukasa Di Tutu ist
Leiter des Internationalen Zentrums
für afrikanische Perspektiven sowie
Minderhe i ten -  und Wissen-
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schaftssprecher von „Die Bunten“.
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